
Novelle Bundesförderung für effiziente Gebäude

• Beschluss soll heute im Haushalt beschlossen werden.

• Umsetzung der Förderrichtlinie soll schnellstmöglich erfolgen, 
also noch im Sommer, evtl. sofort

• Degression sollen jeweils zum 01.02. und 01.08. erfolgen

• Antragsstopp zur Anpassung des Antragsportals soll kurz gehalten 
werden

• Keine Änderung bei Förderung von Hybridanlagen

• Es ist liegt noch kein Entwurf zur Richtlinie vor.



Einkommensbonus

• Staffelung des Einkommensbonus nach zu versteuerndem 
Jahreshaushaltseinkommen:

• Einkommen bis 30.000€  Erhöhung auf 40%
• Einkommen bis 30.000€ bis 40.000€  unverändert 30%
• Einkommen bis 50.000€ - neuer Einkommensbonus von 10%

• Zusätzlicher Kinderzuschlag beim EKB: Im Haushalt lebende, 
minderjährige Kinder reduzieren das anzusaetzenden
Einkommen einmalig um 10.00€



Förderfähige Kosten und Klimageschwindigkeitsbonus

• Absenkung der förderfähigen Kosten in der Heizungsförderung
• Zum Neustart einmalig auf 28.000€
• Danach alle 6 Monate um 750€
• Entsprechend bei der Staffelung MFH

• Abschmelzung des KGB (Derzeit 20%) ab Neustart um 4%-Punkte 
alle 6 Monate

• KGB in 2.5 Jahren auf 0€
• Zusatzinfo: Wegfall der Kombinationspflicht für 

Holzheizungen



Förderfähige Kosten und Klimageschwindigkeitsbonus

• Streichung des Effizienzbonus für WP

• Nur für WP: Einführung eines 15%- Bonus für europäische WP bei 
gleichzeitiger Absenkung der Grundförderung im selben Umfang.

• Streichung EMZ für Holzheizungen:
• Stattdessen Grenzwert auf 2.5mg Staub als TMA



Heizungstausch 

• Förderung nur noch beim Wechsel von fossilen zu erneuerbaren 
Heizungen

• Einstellung der Förderung beim Wechsel von Fernwärme oder bei 
Austausch bestehenden WP oder Holzheizungen
• Ab 01.01.2027
• Übergangsregelung für vor 2008 installierte Anlagen



Künftige Fördersummen


